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Zahlungsmittel Die Schweizer
Stimmenden entscheiden im
März, ob und wie die Versor-
gung des Landes mit Bargeld in
der Verfassung verankert wer-
den soll. Abgestimmt wird über
die Bargeldinitiative und einen
direkten Gegenvorschlag.

Am Dienstag wurde die Initi-
ative Bargeld ist Freiheit in Bern
vor den Medien lanciert. Die In-
itiative und der direkte Gegen-
vorschlag kommen am 8. März
an die Urne. Angestossen wur-
de sie von der Freiheitlichen Be-
wegung Schweiz (FBS), politisch
getragen von der Gruppierung
Schweiz-macher.ch.

Wer es will, soll überall mit
Bargeld zahlen können, wie die
FBS schreibt. Der Bund soll da-
für sorgen, dass genügend Bank-
noten und Münzen verfügbar
sind. Zudem soll der Franken
geschütztwerden.Volk und Stän-
de müssten zustimmen, sollte
er durch eine andere Währung
ersetzt werden. (SDA)

Kampagne für
Bargeldinitiative
offiziell lanciert

Waffen Eine Allianz mit SP, Grü-
nen, EVP, Armeegegnern und
NGOs hat amDienstag ein Refe-
rendum lanciert gegen das vom
Parlament gelockerte Kriegs
materialgesetz. Gestern stellte
das Komitee das Referendum in
einerPressekonferenz vor.Damit
das Stimmvolk darüber abstim-
men kann, braucht es bis zum
17. April 50’000 Unterschriften.

Im Dezember hatten die eid-
genössischen Rätemit Rücksicht
auf Schweizer Rüstungsbetrie-
be die Exportregeln für Kriegs-
material aufgeweicht – mit 122
zu 68 Stimmen bei 6 Enthal-
tungen im Nationalrat und 31
zu 11 Stimmen bei einer Enthal-
tung im Ständerat. Schon damals
kündigte die Gegnerschaft an,
die als «Lex Rüstungsindustrie»
bezeichnete Reform bekämpfen
zu wollen. Sie schreibt, Expor-
te von Schweizer Kriegsmate-
rial an Bürgerkriegsländer und
Unrechtsregimes müssten ver-
hindert werden. (SDA)

Allianz startet
Referendum gegen
Rüstungsexporte

Alkohol In Filialen von Denner
fehlen derzeit Produkte derBrau-
erei Feldschlösschen.Ursache ist
kein Produktionsproblem, son-
dern ein Preisstreit zwischen der
Migros-Gruppe und derBrauerei
aus Rheinfelden,wie der «Blick»
berichtet. Weil sich die Parteien
nicht auf Konditionen einigen
konnten, beliefert Feldschlöss-
chenDenner,Migrolino undwei-
tereMigros-Vertriebskanäle vor-
übergehend nicht mehr.

Die Brauerei bedauert den
Lieferstopp, zeigt sich aber zu-
versichtlich, dass ihre Produk-
te bald wieder erhältlich sein
werden. Unklar bleibt, ob Feld-
schlösschen höhere Preise ver-
langt oder ob Denner nichtmehr
bereit war, die bisherigen Ein-
kaufspreise zu zahlen. Der Dis-
counterverweist auf Schildermit
demHinweis,man setze sich für
tiefere Preise ein, und geht davon
aus, dass die «gewohnte Aus-
wahl» bald zurückkehrt. (jaw)

Denner-Filialen
zurzeit ohne
Feldschlösschen

Benno Tuchschmid

Am 6. Januar 1935 schreibt der
Schweizer Heinrich Egli einen
verzweifelten Brief an einGericht
im süddeutschen Lörrach. Es
geht um seine 35-jährige Toch-
ter Ida. «Ich betone ausdrück-
lich, dass ich nicht damit ein-
verstanden bin, ebenso wenig
meine Tochter Ida, dass die Un-
fruchtbarmachung vorgenom-
men wird.» Jede Handlung ge-
gen denWillen seiner Person als
Vater undVormund sowie gegen
denWillen seinerTochterwerde
er «der SchweizerRegierung un-
terbreiten».

Die NS-Behörden wollen Ida
Egli damals zwangssterilisieren.
Sie ist seit ihrer Geburt geis-
tig beeinträchtigt. Egli wächst
alsAuslandschweizerin im deut-
schen Hauingen auf, wenige
Kilometer von der Basler Ge-
meinde Riehen entfernt.

Doch mit der Machtergrei-
fung Hitlers ändert sich ihr Le-
ben. Der deutsche Diktator hat-
te bereits in «Mein Kampf» ange-
kündigt, der Staat müsse «dafür
Sorge tragen, dass Kinder nur
zeugt, wer gesund ist; dass es
nur eine Schande gibt: bei eige-
ner Krankheit und eigenenMän-
geln dennoch Kinder in dieWelt
zu setzen».

Aus derTheoriewird imDrit-
ten Reich Praxis.

Grösstes Eugenikprogramm
aller Zeiten
1934 tritt das Gesetz zur Ver-
hütung erbkranken Nachwuch-
ses in Kraft. Es listet vermeint-
liche Erbkrankheiten auf, die
eine Sterilisierung bedingen –
und bildet die Grundlage für das
grösste Eugenikprogramm aller
Zeiten. Als Eugenik bezeichnet
man eine pseudowissenschaftli-
che Bewegung, die zumZiel hat-
te, genetische Eigenschaften von
Menschen durch Zucht und an-
dere Eingriffe zu «verbessern».
Über 350’000 Personen werden
im Dritten Reich unter demVor-
wand der «Rassenhygiene» un-
fruchtbar gemacht.

Bei Ida Egli stellt das lokale
Erbgesundheitsgericht eine so-
genannte «erbliche Fallsucht»
fest, eine Form von Epilepsie –
und ordnet die Zwangssterili-
sierung an.

Doch ihr Vater setzt alles in
Bewegung, um seiner Tochter
zu helfen.

Dass man sich heute über-
haupt an Ida Egli erinnert, ist
der Forschungsarbeit der His-
torikerin Sophie Küsterling zu
verdanken. Sie zeigt in einem
kürzlich publizierten Artikel
zum ersten Mal auf, dass auch
SchweizerBürgerinnen und Bür-
ger in die Eugenikprogramme
der Nationalsozialisten geraten
waren. Küsterling ist Doktoran-
din an derUniversität Luzern so-
wie Forschungs- und Lehrassis-
tentin an der Fernuni Schweiz.

Sie fand 31 Fälle in deut-
schen und Schweizer Archiven.
Die Dunkelziffer ist gross. Küs-
terling rechnet mit Dutzenden
weiteren Fällen.

Die Opfer waren in Deutsch-
land lebende Auslandschweizer.
Sie stammten mehrheitlich aus

einfachen Verhältnissen, hat-
ten eine psychiatrische Diag-
nose oder eine kognitive Beein-
trächtigung.

Die Schweiz hätte durchaus
Handlungsspielraum gehabt
Was taten die Schweizer Behör-
den, um ihre vulnerablen Bür-
gerinnen zu schützen? «Nicht
viel», sagt Sophie Küsterling.
«Die Schweiz entschied sich,
selektiv zu helfen. Die Behörden
schauten sich den Einzelfall an
– und entschieden dann, ob die
Betroffenen der Hilfe würdig
waren oder nicht. Dabei spielten
auch charakterliche undmorali-
sche Bewertungen eine Rolle.»

Wehrten sich die Betroffenen
nicht gegen eine Sterilisierung,

blieben auch die Schweizer Di-
plomaten untätig.

Küsterling sagt: «Die aller-
meisten wollten sich nicht ste-
rilisieren lassen, aber mangels
Alternativen und konkreter Hil-
festellung der Schweizer Behör-
denmussten sie einwilligen, um
bei ihrer Familie in Deutsch-
land bleiben zu können. Dass
die Bundesbeamten und Diplo-
maten diese Einwilligung dann
als freiwillig interpretierten, ist
für mich aus heutiger Sicht sehr
schwierig nachzuvollziehen.»

Dabei hätte die Schweiz
durchaus Handlungsspielraum
gehabt. Die deutschen Behör-
den erlaubten Betroffenen mit
ausländischem Pass die Ausrei-
se – und verzichteten im Gegen-

zug auf die Zwangssterilisierung.
Die Schweizer Behörden zeigten
daran wenig Interesse.

In einem Fall plädierte der
Chef derPolizeiabteilung imEid-
genössischen Justizdepartement,
Heinrich Rothmund, dafür, der
Sterilisierung eines Schweizer
Bürgers «ihren Lauf zu lassen»,
da er der betroffenen Schweizer
Heimatgemeinde keinen «Dau-
er-Armenfall» zumuten wollte.

«Nicht das Dümmste, was im
Dritten Reich gemacht wird»
Laut Küsterling gründet die-
se Haltung auch darin, dass
eugenisches Gedankengut in der
Schweiz weitverbreitet war.

So schrieb 1934 Franz Kap-
peler, ein hoher Beamter im
Schweizer Aussenministerium,
dass «die SterilisationAbnorma-
lernicht dasDümmste ist,was im
Dritten Reich gemachtwird». Ein
anderer Bundesangestellter sag-
te, eine Aufnahme von Schwei-
zer Bürgern sei nicht der richtige
Weg,weil Heimatgemeinden da-
durch gezwungenwürden, «den
Krüppel dauernd auf ihre Kosten
zu versorgen».

In der Schweiz wurden vom
Ende des 19. Jahrhunderts bis
Mitte des 20. Jahrhunderts Tau-
sendeMenschen sterilisiert. 1928
führte der Kanton Waadt das
europaweit erste Zwangssterili-
sationsgesetz ein.

Küsterling sagt: «Eugenisches
Gedankengutwar in der Schweiz
nicht per se umstritten. Wenn,
dann stiessen sich die Schweizer
Beamten daran, dass die Nazis
ihre Opfer auch gegen derenWil-
len sterilisierten.»

Im Fall von Ida Egli setzten
sich die Behörden tatsächlich für
die junge Frau ein. Sogar Bun-
desrat Giuseppe Motta interve-
nierte. Die Beamten beschrie-
ben Egli als «brav, fleissig, sau-
ber und allgemein beliebt». Die
SchweizerDiplomaten argumen-
tierten gegenüber dem Dritten
Reich, dass Eglis Krankheit nicht
vererbbar sei und eine Opera
tionwegen ihrer «schwächlichen
Konstitution» lebensgefährlich
wäre. Auch legte man den deut-
schenBehörden dar, dass sie kein
Interesse anMännern habe –und
deshalb eine Sterilisierung nicht
vonnöten sei.

Erfolg hatten die Interven-
tionen zugunsten von Ida Egli
nicht. Die deutschen Behörden
stellten sie vor die Wahl: Steri-
lisierung oder Zwangsauswei-
sung. Am 6. Januar 1936 wur-
de sie im städtischen Kranken-
haus Schopfheim unfruchtbar
gemacht.

Nach dem Krieg konnten
Schweizer Opfer bei der «Kom-
mission fürVorauszahlungen an
schweizerische Opfer der natio-
nalsozialistischen Verfolgung»
ein Gesuch stellen. Ida Egli be-
kam keine Entschädigung. Be-
gründung: Die Zwangssterilisie-
rung könne nicht auf die gleiche
Stufe wie nationalsozialistische
Verfolgungsmassnahmen ge-
stellt werden. Ausserdem woll-
ten die Behörden verhindern,
dass weitere Betroffene von
der Möglichkeit auf Entschädi-
gung erfahren – aus finanziel-
len Gründen.

Forscherin deckt Zwangssterilisationen
an Schweizerinnen durch Nazis auf
Basler Historikerin Das Dritte Reich machte Menschen im Namen der Rassenhygiene gegen ihrenWillen
unfruchtbar. Opfer gab es auch hierzulande, wie Sophie Küsterling herausfand.

Die Historikerin Sophie Küsterling sagt: «Die Schweiz entschied sich, selektiv zu helfen.» Foto: Nicole Pont

Ein Propagandaposter des
«Rassenpolitischen Amtes» der
NSDAP aus dem Jahr 1937 hetzt
gegen «Erbkranke». Foto: Wikipedia


